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1. Beratungsorientierter Prüfansatz 
 

 

Qualität und Qualitätssicherung haben im SGB XI einen hohen Stellenwert. Die zugelassenen 

Pflegeeinrichtungen sind für die Qualität der Leistungen ihrer Einrichtung einschließlich der Sicherung und 

Weiterentwicklung der Pflegequalität verantwortlich (§ 112 Abs. 1 SGB XI). 

 

Darauf aufbauend wird in den vereinbarten Gemeinsamen Maßstäben und Grundsätzen zur Qualität und 

Qualitätssicherung der internen Qualitätssicherung in den Pflegeeinrichtungen Priorität eingeräumt. 

 

Unter Berücksichtigung dieser Prioritätensetzung führen die MDK nach einem beratungsorientierten 

Qualitätsentwicklungsverständnis eine externe Qualitätsprüfung durch und initiieren die gegebenenfalls 

notwendigen Impulse zur Qualitätsverbesserung. Der für die MDK-Anleitung gewählte beratungsorientierte 

Prüfansatz entspricht einem modernen Qualitätsentwicklungsverständnis, nach dem die Beratung einen 

wesentlichen Stellenwert einnimmt. 

 

Die MDK sehen die durchzuführenden externen Qualitätsprüfungen somit als eine Einheit von Prüfung, Empfeh-

lung von Maßnahmen und Beratung. 

 

Ein solches Verständnis der externen Qualitätsprüfung setzt eine intensive Zusammenarbeit mit der 

Pflegeeinrichtung in allen Phasen des Prüfverfahrens voraus. Der MDK vermittelt der Pflegeeinrichtung wäh-

rend der Prüfung sein Aufgabenverständnis und seine Vorgehensweise. Eine solche Transparenz des Verfahrens 

fördert die notwendige Offenheit der Diskussion zwischen Pflegeeinrichtung und MDK-Gutachterteam. 

 

Der beratungsorientierte Prüfansatz der MDK-Anleitung ermöglicht schon während der Qualitätsprüfung bei 

festgestellten Qualitätsdefiziten das Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten durch das MDK-Gutachterteam (Im-

pulsberatung). Unter Berücksichtigung der Ist-Situation werden vom MDK bei festgestellten Qualitätsdefiziten 

Empfehlungen über notwendige Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung entwickelt. Diese Empfehlungen sind 

Bestandteil des vom MDK zu erstellenden Berichtes über die Qualitätsprüfung. 

 

Aus dem dargestellten Aufgabenverständnis ergeben sich für die MDK besondere Anforderungen hinsichtlich 

der Fachkompetenz der Gutachterteams sowie der personellen Ressourcen für diese Aufgaben. Die Akzeptanz 

der Qualitätsprüfungen hängt vor allem von der Fachkompetenz der in den Gutachterteams eingesetzten Mitar-

beiter sowie deren Vorgehensweise in diesem Aufgabenfeld ab. 

 

 

 

2. Verfahrensablauf 
 

 

2.1 Allgemeine Angaben 
 

 

Die Prüfungen werden gemäß § 114a Abs. 1 SGB XI grundsätzlich unangemeldet durchgeführt. 

 

Zur Durchführung der Qualitätsprüfungen ist dem MDK Zugang zu den Pflegeeinrichtungen zu gewähren. Die 

Pflegeeinrichtung hat dem Prüfer auf Verlangen die für die Qualitätsprüfung notwendigen Unterlagen vorzule-

gen und Auskünfte zu erteilen. Soweit erforderlich sind  Kopien anzufertigen. 

 

In einem Einführungsgespräch vermittelt das Prüfteam des MDK sein Aufgabenverständnis, seine Vorgehens-

weise und den erforderlichen Zeitaufwand für die Prüfung. 

 

Die Prüfungen beinhalten auch Inaugenscheinnahmen des gesundheitlichen und pflegerischen Zustands von 

Pflegebedürftigen (§ 114a Abs. 3 SGB XI). Die Teilnahme an Inaugenscheinnahmen und Befragungen ist 

freiwillig. Durch die Ablehnung dürfen keine Nachteile entstehen. Inaugenscheinnahmen von Pflegebedürftigen 

und deren Befragung sowie die damit jeweils zusammenhängende Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten von Pflegebedürftigen zum Zwecke der Erstellung eines Prüfberichts bedürfen der 

Einwilligung der betroffenen Pflegebedürftigen (ggf. durch Betreuer oder Bevollmächtigten). Die 

Pflegebedürftigen sind hierüber zu informieren und es ist darauf hinzuweisen, dass die Verarbeitung der 
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erhobenen Daten und Informationen unter Berücksichtigung der Vorschriften des Datenschutzes erfolgt. Der 

Schutz der Intimsphäre ist unbedingt zu beachten. 

 

Der Anzahl und die Verteilung der per Zufallsverfahren in die Prüfung einzubeziehenden Pflegebedürftigen 

ergeben sich aus Ziffer 6 Absätze 8 bis 10 der Qualitätsprüfungs-Richtlinien (QPR). Ergänzend und 

konkretisierend dazu sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

Die Stichprobengröße von 10 %, mindestens 5 Personen, maximal 15 Personen ist auch bei erforderlichen 

Rundungen der Prozentwerte einzuhalten. Bei erforderlichen Rundungen wird zugunsten der höheren 

Pflegestufen auf- und zu Lasten der niedrigeren Pflegestufe abgerundet. 

 

Für die Verteilung auf die Pflegestufen 1 bis 3 wird in der stationären Pflege der Anteil der von Bewohnern mit 

einer Pflegebedürftigkeit unterhalb der Pflegestufe 1 belegten Heimplätze zu je einem Drittel den Pflegestufen 1 

bis 3 zugeordnet. Personen mit einer Pflegebedürftigkeit unterhalb der Pflegestufe 1 werden nicht in die Prüfung 

einbezogen. 

 

Zur Gewährleistung einer Zufallsstichprobe soll die Pflegeeinrichtung eine nach Pflegestufen sortierte Liste der 

Heimbewohner vorlegen, innerhalb der Pflegestufe sind die Heimbewohner in alphabetischer Reihenfolge zu 

listen. Aus dieser Liste wird wie folgt ausgewählt: 

 

 Nach einem Zufallsprinzip wird eine Zahl zwischen 1 und 6 ausgewählt. Diese Zahl bestimmt die Abstände 

der auszuwählenden Personen für alle Pflegestufen sowie für die ggf. erforderliche ergänzende Ziehung von 

Personen für die Befragung. 

 Der Prüfer entscheidet bei jeder Pflegestufe, ob er bei der Auswahl der Personen innerhalb einer Pflegestufe 

am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Liste beginnt zu zählen. 

 Der Prüfer entscheidet bei jeder Pflegestufe, ob er nach oben oder nach unten zählt. 

 Wenn eine ausgewählte Person die Zustimmung verweigert oder aus anderen Gründen eine Einbeziehung 

der ausgewählten Person nicht möglich ist, wird jeweils die nächste Person in der Liste ausgewählt. 

 

Wenn die Einrichtung keine geeignete Liste zur Verfügung stellen kann, legt das Prüfteam des MDK auf der 

Basis der vorliegenden Informationen eine Zufallsstichprobe fest. 

 

Kann die erforderliche Mindestzahl bzw. -quote von Bewohnern nicht erreicht werden, z.B. weil weniger 

Bewohner ihr Einverständnis zur Einbeziehung in die Stichprobe erteilen, so hat der MDK im Rahmen der 

verbleibenden Möglichkeiten die Qualitätsprüfung trotzdem durchzuführen und die Ergebnisse im Prüfbericht 

auszuweisen. Das Nichterreichen der Mindestzahl/-quote ist im Prüfbericht zu begründen. 

 

Bei konkreten und begründeten Anhaltspunkten (z.B. Beschwerden oder Hinweisen) für eine nicht fachgerechte 

Pflege von Pflegebedürftigen, die nicht von der Zufallsstichprobe erfasst werden, erfolgt die Prüfung insgesamt 

als Anlassprüfung. In diesen Fällen ist die Stichprobe um die betroffenen Pflegebedürftigen zu erweitern, bei 

denen diese Anhaltspunkte vorliegen (vgl. Ziffer 6 Abs. 9 der QPR). 

 

Das Prüfteam berät die Pflegeeinrichtung in einem pflegefachlichen Abschlussgespräch in Fragen der 

Qualitätssicherung entsprechend Ziffer 6 Absatz 11 der QPR. Dabei wird die Pflegeeinrichtung über vorläufige 

Ergebnisse der Prüfung informiert.  

 

 

 

2.2 Prüfungsumfang 
 

 

Der Prüfungsumfang ergibt sich aus Ziffer 6 der QPR. 

 

Bei der Regelprüfung und der Anlassprüfung sind unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisqualität 

mindestens die in Anlage 1 bzw. 2 zu den QPR definierten Mindestangaben zu prüfen. Darüber hinausgehende 

Prüfinhalte aus den Anlagen 1 bzw. 2 können in die Prüfung einbezogen werden, wenn sich dies aus dem 

Prüfauftrag der Landesverbände der Pflegekassen ergibt oder wenn sich dies während der Prüfung als notwendig 

herausstellt.  

 

Wiederholungsprüfungen im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen oder auf Antrag der 

Pflegeeinrichtung beziehen sich auf die Beseitigung festgestellter Qualitätsmängel. Der Prüfumfang der 
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Wiederholungsprüfung ergibt sich aus Ziffer 6 Absätze 2 und 3 der QPR.  

 

 

 

2.3 Prüfbericht  
 

 

Die Erstellung des Prüfberichts erfolgt auf der Grundlage der QPR und auf der Basis der Erhebungsbogen zur 

Prüfung in der Einrichtung, zur Prüfung beim Bewohner und zur Befragung der Bewohner. Es wird empfohlen, 

den Prüfbericht EDV-gestützt zu erstellen. Die Darstellung der Prüfergebnisse im Prüfbericht erfolgt in 

deskriptiver Form. Eine Bewertungssystematik ist nicht hinterlegt. Der Transparenzbericht nach 

§ 115 Abs. 1a SGB XI ist nicht Gegenstand des Prüfberichts. 

 

Der Prüfbericht gliedert sich in folgende Abschnitte: 

 

- Prüfmaßstab 

 

1. Angaben zur Prüfung und zur Einrichtung 

2. Zusammenfassende Beurteilung 

3. Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten 

 

- Anlagen zum Prüfbericht 

 

- Erhebungsbogen Einrichtung 

- Erhebungsbögen Bewohner 

- Zusammenfassende Darstellung zur Bewohnerbefragung. 

 

Im Prüfbericht sind die im Folgenden dargestellten Anforderungen zu beachten: 

 

Prüfmaßstab 

Im Prüfmaßstab werden die bundeseinheitlich geltenden Prüfgrundlagen und ggf. die landesspezifischen 

Besonderheiten aufgelistet. 
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1. Angaben zur Prüfung und zur Einrichtung  

Um die Identifikation des Prüfberichtes im Rahmen der Berichtspflicht nach § 114a Abs. 6 SGB XI zu 

ermöglichen, wird eine Auftragsnummer vergeben. Die Auftragsnummer setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Position 1-6 erster Tag der Prüfung = TTMMJJ 

Position 7 

 

stationär   = S 

ambulant  = A 

Tagespflege  = T 

Nachtpflege  = N 

Kurzzeitpflege  = K 

Position 8-10 laufende Nummer der Prüfung im jeweiligen MDK/SMD 

Position 11-12 

 

MDK Baden-Württemberg = 18 

MDK Bayern   = 19 

MDK Berlin-Brandenburg = 01 

MDK im Lande Bremen  = 03 

MDK Nord (Hamburg)       = 02 

MDK Hessen   = 15 

MDK Mecklenburg-Vorpommern = 21 

MDK Niedersachsen  = 12 

MDK Nordrhein   = 14 

MDK Rheinland-Pfalz  = 16 

MDK Saarland   = 17 

MDK Sachsen   = 25 

MDK Sachsen-Anhalt  = 23 

MDK Nord (Schleswig-Holstein) = 11 

MDK Thüringen   = 24 

MDK Westfalen-Lippe  = 13 

SMD Knappschaft               = 31 

 

Beispiel: 

300709S00524 

(Prüfung am 30.07.09, vollstationäre Einrichtung, laufende Nr. 5, MDK Thüringen) 

 

 

Die Angaben zu den Fragen 1.2 bis 1. 11 werden automatisiert in den Bericht übernommen. 

 

2. Zusammenfassende Beurteilung 

In der Zusammenfassung werden die wesentlichen Aspekte zur Durchführung der Prüfung und zu den 

Prüfergebnissen aus dem Erhebungsbogen zur Prüfung der Einrichtung, aus den Erhebungsbögen zur Prüfung 

und zur Befragung der Bewohner dargestellt. Insbesondere ist der Umgang der Pflegeeinrichtung mit 

Pflegesituationen wie z.B. Ernährung und Flüssigkeitsversorgung, Umgang mit Personen mit eingeschränkter 

Alltagskompetenz und Dekubitusrisiko darzustellen. Besonders positive oder negative Ergebnisse werden 

hervorgehoben. Eine nachvollziehbare Benennung der festgestellten Qualitätsdefizite ist dabei erforderlich, 

damit diese für die Bescheiderteilung der Landesverbände der Pflegekassen sowie für ggf. erforderliche 

Sozialgerichtsverfahren als Grundlage dienen können. 

 

Insbesondere bei Wiederholungsprüfungen ist auf vorangegangene Prüfungen Bezug zu nehmen. Bei 

Anlassprüfungen ist auf den Anlass einzugehen.  

 

Auf Qualitätsaspekte, die nicht durch das standardisierte Prüfinstrumentarium erfasst werden konnten, ist 

individuell einzugehen. 

 

3. Empfehlungen zur Beseitigung von Qualitätsdefiziten 

Zu bestehenden Defiziten werden konkrete Maßnahmen zur Beseitigung empfohlen Diese sind mit 

differenzierten Fristvorschlägen zu hinterlegen und zu priorisieren. Bei der Priorisierung ist der Gefährdungsgrad 

der Bewohner zu berücksichtigen. 
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Anlagen zum Prüfbericht 

 

Erhebungsbogen Einrichtung 

Hier werden die Ergebnisse der Fragen der Kapitel 2 bis 10 des Erhebungsbogens zur Prüfung der Einrichtung 

dargestellt.  

 

Nicht erfüllte Fragen sind mit dem Ziel einer besseren Nachvollziehbarkeit im Freitext zu erläutern. Die 

Freitextpassagen aus dem Erhebungsbogen werden in den Prüfbericht übernommen und ggf. zur Konkretisierung 

ergänzt oder modifiziert. Fragen, die für die Pflegeeinrichtung nicht zutreffen oder die bei der Prüfung nicht 

relevant sind, werden nicht in den Prüfbericht übernommen. 

 

Antwortmöglichkeiten: 

 

Bei dichotomen Fragen: 

 

 Ja  Die Anforderungen wurden vollständig erfüllt. 

 Nein Die Anforderungen wurden nicht erfüllt. 

 

 

Bei Fragen mit mehreren Kriterien: 

 

 Alle Kriterien ja  Die Anforderungen wurden vollständig erfüllt.  

 Nicht alle Kriterien ja Die Anforderung wurde mit X von Y Kriterien erfüllt.  

    Nicht erfüllt sind die Kriterien: a, b.  

 

Beispiel 

 

Frage 6.6: Wird das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement entsprechend dem kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess (im Sinne des PDCA-Zyklus) gehandhabt? 

 

Die Anforderung wurde mit 2 von 4 Kriterien erfüllt.  

Nicht erfüllt sind die Kriterien: 

 

 c. Überprüfung der Wirksamkeit (Check) 

 d. Anpassung der Maßnahmen (Act) 

 

 

Erhebungsbogen zur Prüfung beim Bewohner 

Hier werden die Erhebungsbogen für jeden Inaugenschein genommenen Bewohner aufgenommen. 

 

In Kapitel 11 werden die allgemeinen Daten für den jeweils Inaugenschein genommenen Bewohner in 

anonymisierter Form dargestellt. 

 

Anschließend werden die Ergebnisse der Fragen der Kapitel 12 bis 18 des Erhebungsbogens zur Prüfung des 

jeweils Inaugenschein genommenen Bewohners dargestellt. 

 

In den Kapiteln 12 bis 18 wird das Ergebnis der Prüfung zu jeder Frage für jeden Bewohner automatisch in den 

Prüfbericht übernommen. Nicht erfüllte Fragen sind mit dem Ziel einer besseren Nachvollziehbarkeit im Freitext 

zu erläutern. Die Freitextpassagen aus dem Erhebungsbogen werden in den Prüfbericht übernommen und ggf. 

zur Konkretisierung ergänzt oder modifiziert. Fragen, die für den Bewohner nicht zutreffen, werden nicht in den 

Prüfbericht übernommen. 

 

Antwortmöglichkeiten je Bewohner: 

 

 Ja 

 Nein. 

 

Kapitel 19 (Sonstiges) ist ein reines Freitextfeld. 

 

In Kapitel 20 wird eine Befragung der Inaugenschein genommenen und erforderlichenfalls weiterer Bewohner 

zu ihrer Zufriedenheit mit den Leistungen der Pflegeeinrichtung durchgeführt. Die Ergebnisse der Befragung 
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werden zusammenfassend im Prüfbericht dargestellt.  

 

Antwortmöglichkeiten je Frage: 

 

- Immer/ja 

- häufig 

- gelegentlich 

- nie/nein 

- Keine Angaben. 
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Prüfanleitung zum Erhebungsbogen zur Prüfung der Qualität nach den 

§§ 114 ff. SGB XI in der stationären Pflege 
 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Die Kriterien jeder Frage sind jeweils mit Ăjañ zu beantworten, wenn diese in allen Bereichen vollständig erfüllt 

sind. 

 

Soweit sich Sachverhalte für den Prüfbericht nicht eindeutig aus den Ankreuzoptionen der Kriterien ableiten 

lassen, sind diese im Freitext kurz zu beschreiben. Sind Kriterien durch alternative fachlich gleichwertige Lö-

sungen erfüllt, sind diese Kriterien ebenfalls mit Ăjañ zu beantworten und im Freitext zu erläutern. 

 

Festgestellte Qualitätsdefizite sind im Freitext zu konkretisieren. 

 

Die Anleitungstexte zu den Prüfkriterien sind in drei Bereiche unterteilt: 

 Ausfüllanleitung 

Hierbei handelt es sich um die exakte Wiedergabe der Ausfüllanleitungen aus den 

Transparenzvereinbarungen.  

 Erläuterungen zu Prüffragen 

Hierbei handelt es sich um handlungsleitende Hilfestellungen. Bei Transparenzkriterien ergänzen diese die 

Ausfüllanleitung. 

 Fachlicher Hintergrund 

Hierbei handelt es sich um Hintergrundinformationen auf der Basis aktueller Literatur. Die 

Hintergrundinformationen erweitern den Umfang der Prüffragen nicht. 

 

 

Legende zum Erhebungsbogen 

 

Allgemein 

 

 ja 

 nein 

 t.n.z. = trifft nicht zu 

 k.A. = keine Angabe 

 E = Empfehlung 

 n.e = nicht erforderlich 

 

 M = Mindestangaben 

 Info = Informationsfrage 

 Txx = Transparenzkriterium 

 B = sonstige Bewertungsfrage 

 

Nur bei Bewohnerzufriedenheit 

 

 immer 

 häufig 

 geleg. = gelegentlich 

 nie 
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Prüfanleitung zum Erhebungsbogen zur Prüfung in der Einrichtung 

(Struktur - und Prozessqualität) 

 
 

 

 

1. Angaben zur Prüfung und zur Einrichtung 
 

 
M/Info       

1.1 Auftragsnummer:  

 

      

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.1: 

Hier ist eine Auftragsnummer zu vergeben. Sie dient der Identifikation des Prüfberichtes auch im Hinblick auf 

die Berichtspflicht nach § 118 Abs. 4 SGB XI. Zur Gestaltung der Auftragsnummer siehe 2.3 Prüfbericht. 
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M/Info       

1.2 Daten zur Einrichtung 

 

     

a.  Name 

 

      

b.  Straße        
c.  PLZ/Ort  

 

      

d.  Institutions-

kennzeichen (IK) 

 

1. 

 

     

2. 

 

3. 

 

4. 

 
e.  Telefon 

 

      

f.  Fax 

 

      

g.  E-Mail  

 

      

h.  Internet -Adresse 

 

      

i.  Träger/Inhaber  

 

      

j.   Trägerart        
  privat      
  freigemeinnützig      
  öffentlich      
  nicht zu ermitteln      
k.  ggf. Verband 

 

      

l.  Einrichtungsart        
  Stationär      
  Teilstationär      
  Kurzzeitpflege      
m

. 

 Datum Abschluss 

Versorgungsvertrag 

 

 

     

n.  Datum 

Inbetriebnahme der 

Einrichtung  

 

 

     

o.  Heimleitung 

Name 

      

p.  Verantw. PFK 

Name 

      

q.  Stellv. verantw. PFK 

Name 

      

r.  Heimmitwirkung        
  Heimbeirat      
  Heimfürsprecher      
s.  ggf. vorhandene 

Zweigstellen/Filialen 

 

 

     

t.  Zertifizierung        

  Liegt vor      
  Liegt nicht vor      
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Erläuterung zur Prüffrage 1.2: 

Institutionskennzeichen 

Das Institutionskennzeichen ist von der Einrichtung zu erfragen. Es muss mindestens ein Institutionskennzeichen 

enthalten sein (Pflichtfeld).  

 

Trägerart  

 privat = private Trägerschaft mit gewerblichem Charakter (ggf. Zugehörigkeit zu privatem Trägerverband 

wie ABVP, VDAB, BPA o.ä.) 

 freigemeinnützig = freigemeinnützige Trägerschaft (i.d.R. Zugehörigkeit zu einem Wohlfahrtsverband wie 

AWO, Caritas, Der Paritätische, DRK, Diakonie, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland - ZWSt; 

Rechtsform überwiegend e.V., Stiftung oder gemeinnützige GmbH) 

 öffentlich = Trägerschaft der Kommune oder des Landes 

 nicht zu ermitteln = Trägerart ist nicht zu ermitteln. 

 

Datum der Inbetriebnahme der Einrichtung  

Hier ist anzugeben, seit wann die Pflegeeinrichtung unter dem jetzigen Träger besteht. 

 

Zertifizierung  

Nach Möglichkeit sollte das Zertifizierungsunternehmen im Freitext benannt werden. 
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M/Info       

1.3 Daten zur Prüfung 

 

     

a.  Auftraggeber / 

Zuständiger 

Landesverband der 

Pflegekassen 

 AOK 

 

 KBS      

 BKK 

 

 LKK  

 

 IKK   vdek 

b.  Datum 

 

       

   von TT.MM.JJ  bis TT.MM.JJ       
c.  Uhrzeit 

 

       

  1. Tag von bis      
   

 

       

  2. Tag von bis      
   

 

       

  3. Tag von  bis      
d.  Gesprächspartner der 

Einrichtung  

 

 

     

    

 

     

    

 

     

    

 

     

e.  Prüfende(r) Gutachter 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

f.  An der Prüfung 

Beteiligte 

Namen      

  Pflegekasse 

 
      

  Sozialhilfeträger 

 
 

 

     

  Heimaufsicht 

 
 

 

     

  Gesundheitsamt 

 
 

 

     

  Trägerverband 

 
 

 

     

  Sonstige: welche? 

 
 

 

     

g.  Ansprechpartner des 

MDK 

 

Name 

 

     

E-Mailadresse 

 

     

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.3: 

Die Frage dient dem Nachweis von Prüfdatum und -zeiten sowie der Angabe von Gesprächspartnern der 

Pflegeeinrichtung, Prüfern des MDK und weiteren an der Prüfung beteiligten Personen. ĂAn der Pr¿fung 

Beteiligteñ ist anzukreuzen, wenn die genannten Institutionen ganz oder teilweise beteiligt sind. Die 

Informationen zu Frage 1.3 g werden nicht in den Prüfbericht übernommen. 
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1.4 Prüfungsauftrag nach § 114 SGB XI 

 

     

a.  Regelprüfung 

 

     

b. 

 

Anlassprüfung (Beschwerde Bewohner, Angehörige o.ä.) 

Anlassprüfung (Hinweise von anderen Institutionen) 

Anlassprüfung (sonstige Hinweise) 

     

c. 

 

Wiederholungsprüfung 

Wiederholungsprüfung auf Antrag der Pflegeeinrichtung 

 

 

     

  nach Regelprüfung       
  nach Anlassprüfung       
d.  nächtliche Prüfung       
e.  Datum der letzten 

Prüfung durch den MDK 

 

 

     

   TT.MM.JJ      
    MM.TT      

f.  Letzte Prüfungen 

anderer Prüfinstitutionen 

 Heimaufsicht 

 

      

    Gesundheitsamt 

 

      

    Sonstige 

 

      

    keine Angaben 

 

      

    Prüfung nach 

anerkanntem 

Prüfverfahren 

 

      

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.4: Keine. 
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1.5 Von der Pflegeeinrichtung zur Prüfung vorgelegte Unterlagen? 

 

 

 ggf. 

Datum 

liegt 

vor 

liegt 

nicht 

vor 

t.n.z. 

 
n.e. 

Aufstellung über die Anzahl der vorgehaltenen und belegten 

Wohnplätze sowie der versorgten Bewohner, differenziert nach 

Wohnbereichen und Pflegestufen mit Datum 

     

wohnbereichsbezogene Aufstellung über die Anzahl der Bewohner mit:      

- Wachkoma 

- Beatmungspflicht 

- Dekubitus 

- Blasenkatheter 

- PEG-Sonde 

- Fixierung 

- Kontraktur 

- vollständiger 

Immobilität 

- Tracheostoma 

- MRSA 

- Diabetes mellitus 

     

Versorgungsvertrag der Einrichtung/Strukturerhebungsbogen      

      

Ausbildungsnachweis der verantwortlichen Pflegefachkraft      

Weiterbildungsnachweis der verantwortlichen Pflegefachkraft      

Ausbildungsnachweis der stellvertretenden verantwortlichen 

Pflegefachkraft 
     

Pflegebezogene Ausbildungsnachweise der pflegerischen Mitarbeiter      

Aufstellung aller in der Pflege und Betreuung tätigen Mitarbeiter mit 

Name, Berufsausbildung und Beschäftigungsumfang 

     

aktuelle Handzeichenliste      

Liste der von der Einrichtung vorgehaltenen 

Pflegehilfsmittel/Hilfsmittel 
     

Dienstpläne      

Pflegeleitbild      

Pflegekonzept      

Hauswirtschaftskonzept      

Konzept soziale Betreuung      

Pflegedokumentationssystem      

Schriftliche Mitteilung an Landesverbände der Pflegekassen über 

Zusatzleistungen nach § 88 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI 

     

Stellenbeschreibungen      

Nachweise über Pflegevisiten      

Nachweise über Fallbesprechungen      

Nachweise über Informationsweitergabe      

Nachweise über Dienstbesprechungen      

Konzept zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter      

Fortbildungsplan      

Nachweise interne Fortbildung      

Nachweise externe Fortbildung      

Nachweise zum einrichtungsinternen Qualitätsmanagement      

Organigramm      

Nachweise externes Qualitätsmanagement      

Pflegestandards/Leitlinien/Richtlinien      

Hygienestandard/-plan/-konzept      

Konzept zum Beschwerdemanagement      

Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Notfällen      

Hauswirtschaftsbezogene Ausbildungsnachweise der 

hauswirtschaftlichen Mitarbeiter 
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Erläuterung zur Prüffrage 1.5: 

Diese Liste wird der Pflegeeinrichtung zu Beginn der Prüfung als Checkliste zur Vorbereitung der notwendigen 

Unterlagen übergeben. ĂT.n.z.ñ ist anzukreuzen, wenn die Unterlagen aufgrund der spezifischen Situation der 

Pflegeeinrichtung nicht zutreffen. ĂN.e.ñ ist anzukreuzen, wenn die Unterlagen für die Prüfung nicht benötigt 

werden. Die Notwendigkeit der vorzulegenden Unterlagen ist abhängig vom Prüfauftrag. Die erforderlichen 

Unterlagen werden im Rahmen der weiteren Prüfung vom Prüfer eingesehen. 

 

 
M/Info       

1.6 Art der Einrichtung und Versorgungssituation 

 

     

 

 Vollstationäre 

Pflege 

Kurzzeitpflege Teilstationäre  

Pflege - Tag 

Teilstationäre 

Pflege - Nacht 

ggf. Bewohner 

im 

Schwerpunkt 

vorgehaltene Plätze  

 

    

belegte Plätze  

 

    

 

davon vorgehaltene Plätze nach Organisationsform  

 angegliedert 

 

    

eingestreut 

 

    

solitär 

 

    

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.6: 

Die vorgehaltenen Plätze sind nach Angabe der Pflegeeinrichtung einzutragen. 

 

Sofern die Pflegeeinrichtung neben vollstationären Plätzen zusätzlich auch andere Plätze (z.B. Kurzzeitpflege) 

anbietet, die Anzahl dieser Plätze jedoch nicht vertraglich festgelegt ist, ist die Gesamtanzahl aller vorgehaltenen 

Plätze unter vollstationärer Pflege zu erfassen. In diesen Fällen können nur die belegten Plätze mit Anzahl den 

Versorgungsformen zugeordnet werden. 

 

Die Tabelle im Erhebungsbogen soll eine Übersicht über die Versorgungssituation der Pflegeeinrichtung 

ermöglichen. Die hier gesammelten Informationen sind bei der Bewertung weiterer Fragen zu berücksichtigen. 

 

Teilstationäre Pflegeeinrichtungen/Kurzzeitpflegeeinrichtungen können je nach landesspezifischen Regelungen 

sowohl als Solitäreinrichtung bestehen wie auch räumlich und organisatorisch mit anderen Einrichtungen 

verbunden sein. 

 

Bei der oben genannten Tabelle ist zu überprüfen, ob die ermittelten Daten mit den Angaben des 

Versorgungsvertrages/Strukturerhebungsbogens übereinstimmen. Wird bei der Erhebung eine Überbelegung 

festgestellt, muss dieses unter der ĂZusammenfassenden Beurteilungñ im Pr¿fbericht dargestellt werden. 

 

 



 

 

17 

M/Info       

1.7 Struktur der Wohn - und Pflegebereiche 

 

     

 
Wohn-

/Pflegebereich 

Bereich 

auf 1 

Ebene 

Anzahl Zimmer 

mit  

Wohnplätze 

Anzahl 

Bewohner 

davon  

PEA 

 

davon nach SGB XI eingestuft in Pflegestufe 

   

1 

 

2 

 

3 

 

> 3 
   

keine 

 

I 

 

II  

 

III  

davon 

Härtefälle 

noch nicht 

eingestuft 

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

 

 

ja      

nein  

            

   Gesamt:  

 

       

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.7: 

Die Tabelle ist anhand der Angaben der Pflegeeinrichtung auszufüllen. Sie soll eine Übersicht über die Struktur 

der Wohn- und Pflegebereiche in der Pflegeeinrichtung ermöglichen. Die hier gesammelten Informationen 

können bei der Bewertung weiterer Fragen berücksichtigt werden. Besonderheiten sind im Freitext zu 

beschreiben. 

 

PEA = Person mit eingeschränkter Alltagskompetenz. 
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1.8 Nach Angabe der Pflegeeinrichtung Anzahl Bewohner mit: 

 

     

a. Wachkoma  

b. Beatmungspflicht  

c. Dekubitus  

d. Blasenkatheter  

e. PEG-Sonde  

f. Fixierung  

g. Kontraktur  

h. vollständiger Immobilität  

i. Tracheostoma  

j.  MRSA  

k. Diabetes mellitus  

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.8: 

Die Tabelle gibt Hinweise über die Anzahl versorgter Bewohner mit besonderen Pflegesituationen. 

 

 
M/Info  ja nein    

1.9 Ist ein pflegefachlicher Schwerpunkt vereinbart? 

 

     

  Wenn ja, welcher?      

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.9: 

Die Frage ist mit  zu beantworten, wenn ein pflegefachlicher Schwerpunkt vertraglich vereinbart wurde (z.B. 

Versorgungsvertrag). 
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ĂDie Pflegekassen dürfen ambulante und stationäre Pflege nur durch Pflegeeinrichtungen gewähren, mit denen 

ein Versorgungsvertrag besteht (zugelassene Pflegeeinrichtungen). In dem Versorgungsvertrag sind Art, Inhalt 

und Umfang der allgemeinen Pflegeleistungen (§ 84 Abs. 4 SGB XI ) festzulegen, die von der Pflegeeinrichtung 

wªhrend der Dauer des Vertrages f¿r die Versicherten zu erbringen sind (Versorgungsauftrag).ñ 

(§ 72 Abs. 1 SGB XI ) 

 

Pflegefachliche Schwerpunkte können z.B. sein: Pflege demenzkranker Menschen, Pflege aidskranker Patienten, 

Pflege beatmungspflichtiger Patienten, pädiatrische Pflege, Pflege von Patienten im Wachkoma. 

 

 
M/Info  ja nein    

1.10 Werden Zusatzleistungen gemäß § 88 SGB XI von der 

Pflegeeinrichtung angeboten? 

     

  Wenn ja, welche?      

 

Erläuterung zur Prüffrage 1.10: 

Wenn Zusatzleistungen angeboten werden, muss die Einrichtung eine Liste nach § 88 Abs. 2 Nr 3 SGB XI 

vorlegen können.  

 

§ 88 SGB XI lautet: 

 

Ă(1)Neben den Pflegesätzen nach § 85 und den Entgelten nach § 87 darf das Pflegeheim mit den 

Pflegebedürftigen über die im Versorgungsvertrag vereinbarten notwendigen Leistungen hinaus 

(§ 72 Abs. 1 Satz 2 SGB XI ) gesondert ausgewiesene Zuschläge für 

 

1. besondere Komfortleistungen bei Unterkunft und Verpflegung sowie 

2. zusätzliche pflegerisch-betreuende Leistungen 

 

vereinbaren (Zusatzleistungen). Der Inhalt der notwendigen Leistungen und deren Abgrenzung von den 

Zusatzleistungen werden in den Rahmenverträgen nach § 75 festgelegt.  

 

(2) Die Gewährung und Berechnung von Zusatzleistungen ist nur zulässig, wenn: 

 

3. dadurch die notwendigen stationären oder teilstationären Leistungen des Pflegeheimes 

(§ 84 Abs. 4 und § 87) nicht beeinträchtigt werden, 

4. die angebotenen Zusatzleistungen nach Art, Umfang, Dauer und Zeitabfolge sowie die Höhe der Zuschläge 

und die Zahlungsbedingungen vorher schriftlich zwischen dem Pflegeheim und dem Pflegebedürftigen 

vereinbart worden sind, 

5. das Leistungsangebot und die Leistungsbedingungen den Landesverbänden der Pflegekassen und den 

überörtlichen Trägern der Sozialhilfe im Land vor Leistungsbeginn schriftlich mitgeteilt worden sind.ñ  

 

Die Frage dient der Informationssammlung. Wenn die Pflegeeinrichtung Zusatzleistungen anbietet und eine 

Liste nach § 88 Abs. 2 Nr. 3 SGB XI über ihr Angebot an Zusatzleistungen nicht vorlegen kann, ist auch dies im 

Freitext entsprechend zu dokumentieren. Die Beurteilung, ob es sich bei den angebotenen Zusatzleistungen im 

Sinne des Gesetzes um solche Leistungen handelt, ist nicht die Aufgabe des Prüfteams. 

 

 
M/Info  ja nein    

1.11 Werden Leistungen ganz oder teilweise durch andere Anbieter 

erbracht? 

     

  Wenn ja, welche?      
a.  Grundpflege      
b.  Behandlungspflege      
c.  soziale Betreuung      
d.  Speisen- und Getränkeversorgung      
e.  Wäscheversorgung      
f.  Hausreinigung      

 




























































































































































































